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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2007 Ausgegeben am 1. März 2007 Teil II 

50. Verordnung: Änderung der Suchtgiftverordnung 

50. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend, mit der die 
Suchtgiftverordnung geändert wird 

Aufgrund der §§ 2 sowie 10 Abs. 1 Z 5 und 6 des Suchtmittelgesetzes (SMG), BGBl. I 
Nr. 112/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 134/2002, wird verordnet: 

Die Verordnung über den Verkehr und die Gebarung mit Suchtgiften (Suchtgiftverordnung – SV), 
BGBl. II Nr. 374/1997, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 451/2006, wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 21 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
„(8) Die Verordnung des Substitutionsmittels ist vom verschreibenden Arzt, die Vidierung der 

Substitutions-Dauerverschreibung vom Amtsarzt, die Abgabe des Suchtgiftes von der Apotheke zu 
dokumentieren. Die Dokumentation hat in geeigneter Form zu erfolgen und hat die fortlaufende Nummer 
der auf der Verordnung aufgebrachten Suchtgiftvignette sowie die im § 19 Abs. 1 Z 1 bis 6 angeführten 
Angaben und den Abgabemodus zu enthalten. Bei Substitutions-Dauerverschreibungen ist ferner der 
Beginn und das Ende der Geltungsdauer zu dokumentieren, bei Substitutions-Einzelverschreibungen die 
die Ausstellung der Einzelverschreibung im betreffenden Einzelfall rechtfertigende Begründung sowie 
die Anzahl der Tage, für die das Substitutionsmittel verordnet wurde. Die Dokumentation ist drei Jahre, 
nach dem Ausstellungsdatum des Rezeptes geordnet, aufzubewahren und auf Verlangen den Behörden zu 
übersenden oder vorzulegen.“ 

2. § 23f Abs. 4 lautet: 
„(4) Im Falle der Behandlung mit einer Zubereitung, die retardiertes Morphin enthält, hat der 

weiterbehandelnde Arzt im Bedarfsfall unverzüglich die Meinung eines zweiten, nach Maßgabe der 
Weiterbildungsverordnung orale Substitution zur Durchführung der Substitutionsbehandlung 
qualifizierten Arztes einzuholen, sofern 
 1. der Patient das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
 2. bei der Patientin eine Schwangerschaft vorliegt. 

Im Falle der Z 2 ist eine zweite Fachmeinung jedenfalls zu Beginn der Schwangerschaft einzuholen. 
Soweit dies nach den Umständen möglich und tunlich ist, sind hiefür die suchtspezifischen, im Bereich 
der Substitutionsbehandlung tätigen Einrichtungen der Krankenanstalten heranzuziehen.“ 

3. Dem § 35 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Diese Verordnung in der Fassung BGBl. II Nr. 50/2007 tritt mit 1. März 2007 in Kraft.“ 

Kdolsky 
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